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Protokoll	(öffentlich)	der	31.	Öffentlichen	Sitzung	(8/2023)	des	Kirchenvorstandes	

	
Mittwoch,	29.	November	2023,	19.15	Uhr	–	22.34	Uhr	
Haus	der	Begegnung,	Propstei	Herz	Jesu,	Parade	4,	23552	Lübeck	
	
Teilnehmer:	
Propst	Giering	(Vorsitzender),	Dr.	Alexander	Bolz,	Frank-Eckhard	Brand	(ab	21.48	Uhr),Ste-
phanie	Brand	(bis	22.43	Uhr),	Raymund	Gdaniec,	Thomas	Gronemeyer,	Joachim	Nürnberg,	Pas-
tor	Peter	Otto,	Michael	Schieffelke	(ab	19.47	Uhr),	Prof.	Dr.	Werner	Solbach	(Protokoll),	Dr.	An-
nette	Stümpel,	Marita	Hartog	(Verwaltungskoordinatorin)	
	
Entschuldigt:	Dr.	Hans-Otto	Günter,	Dr.	Wilfried	Nowak,	Katharina	Schott,	Stefanie	Vollmert,	
Gäste:	Ansgar	Speer	
	
Tagesordnung	
	
1. Begrüßung	und	Geistliches	Wort	

Propst	Giering	eröffnet	die	Sitzung	mit	einem	Gebet.	
	
	
2.		 Regularien		
2.1		 Feststellung	der	Beschlussfähigkeit	

Mit	9	Teilnehmern	(10	ab	19.47	Uhr,	11	ab	21.47	bis	22.43	Uhr)	ist	die	Versammlung	be-
schlussfähig.	

	
2.2		 Genehmigung	des	Protokolls	der	30.	Sitzung	am	26.09.2023	
	 Das	Protokoll	wird	einstimmig	bei	drei	Enthaltungen	genehmigt.	
	
2.3	 Genehmigung	der	Tagesordnung	

Die	Tagesordnung	wird	einstimmig	genehmigt.		
	
	
	 	

Adresse 23552 Lübeck • Parade 4 
Telefon    0451 • 70 987-65 (Pfarrbüro) 
Kontakt kirchenvorstand@katholische-pfarrei-luebeck.de 
Lübeck, den  18. Januar 2024 



Seite 2 von 8 
 

3.	 Fachausschuss	Finanzen	(Th.	Gronemeyer)	
3.1		 Jahresrechnung	2022	Edith-Pilch-Stiftung	

Dem	KV	liegen	die	Unterlagen	zu	Gewinnen	und	Verlusten	vor.	Es	ergibt	sich	ein	Stif-
tungsvermögen	von	ca.	120	TEUR.	Die	wirtschaftliche	Tätigkeit	ergibt	einen	Verlust	von	
ca.	1.800	EUR,	der	aus	allgemeinen	Rücklagen	ausgeglichen	ist.	

Der	KV	nimm	die	Jahresrechnung	zur	Kenntnis	und	stimmt	einstimmig	zu.	Er	dankt	dem	
Stiftungsverwalter	Herrn	Christoph	Pudelko	für	die	geleistete	Arbeit.	

	

3.2		 Jahresrechnung	2022	Pfarrei	–	Bilanz	(Th.	Gronemeyer)	
Alle	Unterlagen	lagen	den	Mitgliedern	in	ausreichend	langer	Zeit	vor.	

	 3.2.1	Gewinn-	und	Verlustrechnung	2022	(Stand:	6.11.2023)	
Die	Erträge	belaufen	sich	auf	1.497.021,43	EUR.	Der	Gesamtüberschuss	beläuft	sich	auf	
91.130,39	EUR.	

Der	KV	stellt	die	Jahresrechnung	mit	einem	Überschuss	von	91.130,39	EUR	fest	und	
stimmt	einstimmig	zu.	Der	Überschuss	wird	in	die	allgemeine	Rücklage	gestellt.	

	

	 3.2.2	Rücklagenbebuchung	2022	
Es	ergibt	sich	eine	Rücklagensumme	von	2.832.181,79	EUR.	
Der	KV	nimmt	die	von	der	Regionalbuchhaltung	in	Absprache	mit	dem	Finanzausschuss	
vorgelegte	Rücklagenbebuchung	der	Pfarrei	ZdLM	für	das	Jahr	2022	zur	Kenntnis.	Er	
stellt	die	Zuführung	der	jeweiligen	Kostenstellenüberschüsse	bzw.-verluste	zu	den	vor-
handenen	Rücklagenkonten	fest	und	entscheidet	damit	über	die	Ergebnisverwendung.	

	 Ja:	10	 Nein:		0	 Enthaltung:	0	

	

	 3.2.3	Bilanz	2022	der	Pfarrei	„Zu	den	Lübecker	Märtyrern“	
Die	Bilanzsumme	beträgt	7.206.217	EUR.	
Der	KV	stellt	-	wie	vom	Finanzausschuss	empfohlen	-	die	von	der	Regionalbuchhaltung	
vorgelegte	Bilanz	2022	der	Pfarrei	ZdLM	fest.	

	 Ja:	10	 Nein:	0	 Enthaltung:	0	

	

3.3		 Jahresplanung	2024	Pfarrei	
	 3.3.1	Budgetplanung	Gemeindeteams	

Für	die	Aufgaben	der	Gemeindeteams	sind	Mittel	in	Höhe	von	38.890	EUR	geplant.	
	
Der	Kirchenvorstand	stellt	die	Budgetplanung	2024	für	die	Gemeindeteams	mit	einem	
Gesamtbetrag	in	Höhe	von	38.890	EUR	fest.	

	 Ja:	10	 Nein:	0	 Enthaltung:	0	

	



Seite 3 von 8 
 

	

	 3.3.2	Budgetplanung	Pastoral	Mitarbeitende	
Der	Kirchenvorstand	stellt	die	Budgetplanung	2024	für	die	Pastoral	Mitarbeitenden	mit	
einem	Gesamtbetrag	in	Höhe	von	38.700	EUR	fest.	

Ja:	10	 Nein:	0	 Enthaltung:	0	
Pastor	Otto	bittet	für	die	Zukunft	um	Einrichtung	von	Kostenstellen	für	die	Pastoren.	

	

3.3.3	Budgetplanung	Pfarrei	
Der	Kirchenvorstand	stellt	die	Budgetplanung	2024	für	die	Pfarrei	‚Zu	den	Lübecker	Mär-
tyrern’	mit	einem	Ergebnis	von	minus	353.546	EUR	fest.	Das	Ergebnis	soll	durch	Ent-
nahme	aus	den	Allgemeinen	Rücklagen	ausgeglichen	werden.	

Ja:	10	 Nein:	0	 Enthaltung:	0	

Der	KV	dankt	dem	Finanzausschuss	und	seinem	Vorsitzenden.	

	

3.4		 Jahresrechnung	2022	Kindertagesstätten	
	 Vertagt	
	
3.5		 Jahresplanung	2024	Kindertagesstätten	
	 Vertagt	
	
3.6		 Mietangelegenheiten	
	 Vertagt	
	
3.7		 Kollektenplan	2024	Erstes	Halbjahr	

Der	KV	nimmt	den	vorgelegten	Kollektenplan	zustimmend	zur	Kenntnis.	

3.8	 Fundraising		
Dem	KV	liegt	eine	Aufstellung	der	eingeworbenen	Fundraising	Mittel	in	Höhe	von	insge-
samt	97.306	EUR	vor.	Er	dankt	allen,	die	sich	für	die	Einwerbung	der	Mittel	verdient	ge-
macht	haben,	vor	allem	Herrn	Alfred	Hegge.	

	
	
4		 Fachausschuss	Bau	(Ansgar	Speer)	
4.1		 Bericht	

Entwässerungsmaßnahme	St.	Georg:	der	Entwässerungsantrag	ist	genehmigt.	Der	Be-
scheid	auf	Kampfmittelfreiheit	liegt	vor.	Bevor	die	Entwässerungsanlage	auf	dem	Grund-
stück	umgebaut	werden	kann,	muss	auf	der	Zufahrt	zum	Altenheim	von	den	Entsorgungs-
betrieben	Lübeck	der	Anschlussschacht	gesetzt	werden.	Es	liegt	hierfür	noch	kein	Kosten-
voranschlag	der	Entsorgungsbetriebe	Lübeck	vor.	
	
St.	Bonifatius:	Vorarbeiten	für	den	endgültigen	Putz	sind	abgeschlossen,	weiteres	Vorge-
hen	je	nach	Wetterlage	
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4.2		 Herz	Jesu	Orgel	–	Kostenplanung	
	 Kein	neuer	Stand;	20	TEUR	wurden	bereits	bewilligt.	
	
	
5		 Fachausschuss	Personal	(Joachim	Nürnberg)	
5.1		 Bericht	

Durch	den	Wegfall	der	halben	Stelle	für	Öffentlichkeitsarbeit,	die	bisher	Herr	Proske	be-
kleidete,	wurde	Diakon	Andre	Meyer	vorübergehend	mit	der	Pflege	der	Web-Seite	und	
des	Newsletters	der	Pfarrei	beauftragt.	Die	dadurch	entstehenden	Kosten	sollen	durch	
das	Erzbistum	Hamburg	ersetzt	werden.	Herr	Nürnberg	versucht	zu	klären,	wann	die	
Stelle	der	Öffentlichkeitsarbeit	wieder	besetzt	wird,	

	
	
5.2		 Sekretariate	

Durch	das	Ende	der	zeitlich	befristeten	Arbeitsverträge	zweier	Gemeindesekretärinnen	
mit	Datum	vom	29.02.2024	wurden	die	Aufgaben	unter	den	Gemeindesekretärinnen	neu	
verteilt.	Bis	auf	die	Besetzung	des	Sekretariats	in	Heilig-Geist	und	der	polnischen	Mission	
konnte	eine	Lösung	gefunden	werden.		
Grundsätzlich	stehen	als	Zeitansatz	ab	2024	für	Primärstandorte	6	Stunden	und	für	Se-
kundärstandorte	4	Stunden	zur	Verfügung.	

	
	
5.3		 Hausmeister-	und	Reinigungsdienste	

Der	neue	Personalausschuss	wird	klären,	ob	die	Vergabe	von	Aufgaben	an	Fremdfirmen	
tatsächlich	kostengünstiger	gegenüber	der	Wahrnehmung	durch	eigenes	Personal	ist.	
Gleichzeitig	sollte	die	Suche	nach	Ehrenamtlichen	intensiviert	werden.	

	
	
6		 Entwicklung	der	Standorte	
6.1		 Personelles	Angebot	der	Abteilung	AIB	des	Erzbistums	zur	Beratung	

Für	die	Umsetzung	der	Immobilienreform	hat	das	Erzbistum	zwei	Umsetzungsbegleiter	
als	Berater	benannt	mit	dem	Ziel,	die	Pfarreien	bei	der	individuellen	Priorisierung	der	
Primär-	und	Sekundärimmobilien	zu	beraten	bzw.	zu	unterstützen	und	die	Umsetzungs-
schritte	Instandsetzung,	Nachnutzung,	Entwicklung	in	der	notwendigen	zeitlichen	und	
finanziellen	Abwicklung	darzustellen.	Näheres	ergibt	sich	aus	dem	Schreiben	des	Erzbis-
tums	an	die	Pfarreien	vom	6.	November	2023.	
	
Der	KV	begrüßt	das	Angebot	einstimmig	und	bittet	den	Vorsitzenden,	erste	sondierende	
Kontakte	aufzunehmen.	

	
	
6.2		 Einholung	von	Wertgutachten	für	mehrere	Standorte	

Nach	rechtsverbindlicher	Auskunft	des	Erzbistums	fallen	gemäß	staatskirchenvertragli-
chen	Regelungen	für	die	Einholung	und	Bewertung	von	Wertgutachten	(Hartengrube,	Ki-
wittredder,	Travemünde,	Liebfrauen,	Maria	Königin,	St.	Birgitta)	keine	Verwaltungsge-
bühren	an.	Insofern	kann	der	Gutachterausschuss	der	Hansestadt	Lübeck	angefragt	wer-
den. 

Zur	evtl.	Beschleunigung	der	Verfahren	ermittelt	Herr	Speer	in	Ergänzung	Kosten	für	die	
Tätigkeit	privater	Gutachter.	
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7		 Primärstandorte		
7.1		 St.	Bonifatius	-	Planung	Zentrum	Beziehung.Leben.	

Das	Stephanswerk	hat	gemäß	erteiltem	Auftrag	die	architektonische	Machbarkeitsstudie	
überarbeitet.	Propst	Giering	erläutert	anhand	von	Folien	die	Projektplanung.	Das	Projekt	
soll	in	zwei	Abschnitten	umgesetzt	werden.	Die	Kostenschätzung	für	den	ersten	Bauab-
schnitt	liegt	bei	ca.	2	Mio.	EUR.;	die	Gesamtkosten	belaufen	sich	auf	4	–	5	Mio.	EUR.	Im	
nächsten	Schritt	ist	vom	Stephanswerk	die	Genehmigungsfähigkeit	durch	die	Hansestadt	
Lübeck	abzufragen.	
	

7.2		 St.	Vicelin	-	Jugendpastorales	Zentrum		
7.2.1	Klärung	des	Verfahrens	
Der	Verfahrensweg	sieht	die	Einreichung	eines	Projektantrages	bei	der	Abteilung	Bau	des	
Erzbistums	zur	Bewertung	und	Weitergabe	an	das	Generalvikariat	zur	kirchenaufsichtli-
chen	Genehmigung	vor.	
	
7.2.2	Projektantrag	
Hintergrund:	
Am	Gemeindestandort	St.	Vicelin	ist	die	Errichtung	eines	Jugendpastoralen	Zentrums	vor-
gesehen.	Dazu	sind	Ertüchtigungs-	und	Umbaumaßnahmen	des	bestehenden	Gebäude-
körpers	notwendig.	Ein	Projektantrag	liegt	den	Mitgliedern	des	KV	vor.	
	
Beschluss:	
Der	Kirchenvorstand	genehmigt	den	vorliegenden	Projektantrag	und	beschließt	die	Wei-
terleitung	des	Projektantrages	an	die	Fachabteilung	Immobilien	und	Bau	beim	Erzbistum	
Hamburg	zur	Vorbereitung	der	kirchenaufsichtlichen	Genehmigung.	
	
Ja:	7	 Nein:	0	 Enthaltung:	3	

	
	
7.3		 St.	Joseph	-	Perspektiven	zur	Dienstwohnung	

Die	Wohnung	wird	frei	und	soll	baldmöglichst	vermietet	werden.	Über	die	Weitervemie-
tung	kann	erst	befunden	werden,	wenn	mit	dem	Bistum	Klarheit	über	eine	evtl.	Nachbe-
setzung	der	Priesterstelle	erreicht	ist.	

	
	
7.4		 Herz	Jesu	-	Perspektiven	Marienkrankenhaus	und	Haus	Simeon	

In	einer	Pressemitteilung	vom	8.11.2023	hat	das	Erzbistum	die	Öffentlichkeit	über	die	
Nachnutzung	des	Marienkrankenhauses	informiert.	Das	benachbarte	Caritashaus	Simeon	
aus	der	Hartengrube	wird	in	die	Räumlichkeiten	des	ehemaligen	Krankenhauses	einzie-
hen.	Ferner	wird	auf	rund	400	Quadratmetern	im	Gebäude	Marienkrankenhaus	ein	am-
bulantes	Operationszentrum	entstehen.	Der	Umzug	ist	nach	einer	grundlegenden	Moder-
nisierung	des	Gebäudes	für	2025/2026	geplant.	Über	die	Nachnutzung	des	bisherigen	
Caritashaus	Simeon	werden	die	Caritas	und	die	katholische	Pfarrei	unter	Beteiligung	des	
Erzbistums	das	Gespräch	aufnehmen.	Anm.:	Dies	ist	bis	heute	noch	nicht	erfolgt.	
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8		 Primärstandorte	auf	Zeit	
8.1	 St.	Franziskus	

8.1.1	KiTa	St.	Franziskus	
Situation:	
Auf	seiner	Sitzung	am	26.09.2023	hatte	der	KV	beschlossen,	den	Betrieb	der	Kita	St.	Fran-
ziskus	zum	31.07.2024	auslaufen	zu	lassen.	
Nach	dem	Beschluss	hat	ein	Gespräch	mit	Frau	Latza	und	Herrn	Kempa	(beide	Abteilung	
Kindergärten	des	EGVs)	stattgefunden.	In	diesem	Gespräch	wurde	deutlich,	dass	eine	
Schließung	der	Kita	aus	organisatorischen	und	personellen	Gründen	besser	erst	zum	
31.07.2025	erfolgen	sollte.	Zum	Beispiel	müsste	zu	diesem	späteren	Zeitpunkt	für	weni-
ger	Kinder	ein	Ersatzplatz	in	einer	unserer	anderen	Kitas	angeboten	werden.	
Auch	könnte	dem	Personal	der	Kita	St.	Franziskus	aufgrund	von	Pensionierungen	in	den	
anderen	Kitas	einfacher	die	Möglichkeit	der	Weiterbeschäftigung	angeboten	werden.	
	
Es	schließt	sich	eine	lebhafte	Diskussion	an,	die	den	Beschluss	vom	26.	9.	2023	im	Zusam-
menhang	mit	Fragen	des	Weiterbetriebes	der	Sekundärimmobilie	St.	Franziskus	aufgreift.	
	
Es	werden	zwei	Beschlussanträge	gestellt:	
1. 	Der	Beschluss	vom	26.	9.	2023	soll	zurückgenommen	werden	

Ja:	3		 Nein:	8	 Enthaltung:	0	
2. Der	Kirchenvorstand	beschließt,	den	Betrieb	der	Kita	St.	Franziskus	zum	31.07.2025	

auslaufen	zu	lassen.	
Ja:	8	 Nein:	0	 Enthaltung:	3	

	
Damit	ist	der	Beschluss	2	angenommen.	
Die	Gespräche	führen	Propst	Giering,	Herr	Nürnberg,	Herr	Gronemeyer	und	Herr	Brand	
	
8.1.2	Quartiersentwicklung	
Keine	neuen	Informationen.	
	
8.1.3	Interessenbekundung	
Es	gibt	eine	Interessensbekundung	zum	Kauf	des	Grundstücks	(ca.	6.400	qm)	St.	Franzis-
kus,	Kiwittredder	1.		
	
8.2	Hl.	Geist	Information	zum	Stand	
Keine	neuen	Informationen.	
	
8.3	St.	Paulus	Information	zum	Stand	
Keine	neuen	Informationen	

	
9		 Sekundärstandorte	
9.1		 Maria	Königin	

9.1.1	Situation	um	den	Kindergarten	
Mit	Schreiben	vom	20.11.2023	teilt	die	Bürgermeisterin	der	Stadt	Bad	Schwartau	mit,	
dass	der	Hauptausschuss	dem	bereits	ausgeplanten	Vorhaben	nicht	zugestimmt	hat.	Der	
KV	äußert	Unmut	über	den	Umgang	miteinander.	
	
9.1.2	Nutzung	des	Grundstücks		
-	 Es	liegen	zwei	mündliche	Interessenbekundungen	zur	möglichen	Nutzung	des	

Grundstückes	vor.	
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Der	KV	empfiehlt,	Gesprächsangebote	aufzunehmen	mit	dem	Ziel	der	Veräußerung	der	
Liegenschaft.	
	

9.2		 Liebfrauen	
9.2.1	Vereinbarung	mit	der	Christophorus-Gemeinde	
Es	liegt	eine	Vereinbarung	zur	Mitnutzung	von	Räumlichkeiten	der	evangelischen	Kir-
chengemeinde	Christophorus	Gemeinde	durch	die	Gemeinde	Liebfrauen	ab	dem	
1.12.2024	vor.	
	
Der	KV	stimmt	der	Vereinbarung	zu	und	beantragt	die	kirchenaufsichtliche	Genehmi-
gung.	
Ja:	10	 Nein:	0	 Enthaltung:	0	
	
	
9.2.2.	Interessenbekundung	und	Antragsverfahren	zur	Profanierung	
Es	gibt	für	den	Standort	einen	ernsthaften	Interessenten.	Der	Interessent	hat	primär	Inte-
resse,	die	Wohnung	bereits	zeitnah	zu	nutzen	bzw.	für	seine	Zwecke	umzubauen.	Sakris-
tei,	Kirche	und	Gemeinderäume	blieben	erstmal	außen	vor.		
Nach	Umzug	der	Gemeinde	würde	der	Interessent	die	Gemeinderäume	zu	Wohnungen	
umbauen.	Über	die	Nutzung	der	Kirche	würde	er	später	befinden.	
Der	Kauf	würde	das	Gesamtobjekt	umfassen.	Voraussetzung	ist	die	Profanierung.	Die	Pro-
fanierung	wird	für	den	1.	Dezember	2024	nach	einem	festgelegten	Verfahren	angestrebt.	
	
Beschluss:	
Der	Kirchenvorstand	beschließt,	die	Profanierung	der	Kirche	Liebfrauen	zum	Ende	des	
Kirchenjahres	2023/2024	zu	beantragen.	
Ja:	8	 Nein:	0	 Enthaltung:	2	
	
	

9.3		 St.	Birgitta	
Interessenbekundung	und	Antragsverfahren	zur	Profanierung	
Es	gibt	einen	Interessenten,	die	Liegenschaft	St.	Birgitta	zu	erwerben.	Voraussetzung	ist	
die	Profanierung.	Die	Profanierung	wird	für	den	1.	Mai	2024	nach	einem	festgelegten	
Verfahren	angestrebt.	
	
Beschluss:	
Der	Kirchenvorstand	beschließt,	die	Profanierung	der	Kirche	St.	Birgitta	zum	30.04.2024	
zu	beantragen.	
Ja:	10	 Nein:	0	 Enthaltung:	1	
	

9.4		 St.	Georg	Information	zum	Stand	
	 Keine	Neuigkeiten	
	
10		 Ende	der	Amtsperiode	
10.1		Der	neue	Kirchenvorstand	konstituiert	sich	Donnerstag,	18.01.2024	im	Haus	der	Begeg-

nung	
	
12		 Verschiedenes,	u.a.	

Ein	Mitglied	des	KV	steht	aus	persönlichen	Gründen	zukünftig	nicht	mehr	zur	Verfügung.	
Ein	weiteres	Mitglied	des	KV	kann	krankheitshalber	die	Aufgaben	nicht	mehr	wahrneh-
men.	
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Der	Vorsitzende,	Propst	Giering,	dankt	zum	Ende	der	Amtsperiode	allen	Mitgliedern	des	
KV	für	die	geleistete	Arbeit.	Umgekehrt	danken	die	Mitglieder	dem	Vorsitzenden	in	glei-
cher	Weise.	

	
Gebet	
	 Propst	Giering	beendet	um	23.10	Uhr	die	Sitzung	mit	einem	gemeinsamen	Gebet.	

	

Werner	Solbach	-Protokoll-	


